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Patienteninformation

Dentinadhäsiv befestigte Kompositrestaurationen

Bei dentinadhäsiv befestigten Kompositrestaurationen handelt es sich um ein nach Inkrafttreten der GOZ’88 neu entwickeltes Thera​piesystem, mit dessen Hilfe Zahnhartsubstanzdefekte unterschiedlichster Ursache fast naturgetreu wie​der aufgebaut werden können.

Dentinadhäsiv befestigte Kompositrestaurationen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht grundlegend von herkömmlichen Füllungstechniken. So muss der Zahnarzt beispielsweise bei konventionellen Füllungen in der Regel in gesunde Zahnabschnitte hineinpräparieren, um dem Füllungsmaterial genügend Halt zu verschaffen. Bei dentinadhäsiv befestigten Kompositrestaurationen hingegen muss lediglich erkrankte Zahnsubstanz entfernt werden. Ermöglicht wird dieses schonende Vorgehen durch Materialien, die in Deutschland erst seit 1992 auf dem Markt sind. Es handelt sich dabei um Mischungen aus Kunststoff-, Glas- und Keramikbestandteilen, die mit einem neuartigen Adhäsivsystem an die Zahnhartsubstanz schichtweise angeklebt werden. Mit dieser Behandlungsmethode können auch solche Defekte versorgt werden, bei denen konventionelle Füllungen überfordert sind und der Zahn deshalb überkront werden müsste.

Diese Technik stellt erhöhte Anforderungen an das Wissen und die manuelle Geschicklichkeit des Zahnarztes sowie an die dafür notwendige Behandlungszeit. Nach übereinstimmender Aussage zahnmedizinischer Wissenschaftler und den Erfahrungen in den zahnärztlichen Praxen ist der Zeitaufwand um ein Vielfaches höher als bei konventionellen Füllungen.

Dentinadhäsiv befestigte Kompositrestaurationen unterscheiden sich also hinsichtlich der medizinischen Indikation, der Materialien, der Art der Verbindung zum Zahn, der klinischen Vorgehensweise sowie der Schwierigkeit und des Zeitbedarfs der Behandlung ganz erheblich von konventionellen Füllungen. Dies gilt sowohl für den Bereich der Schneidezähne als auch für den Bereich der Backenzähne.

Es handelt sich also zweifelsfrei um eine neu entwickelte, selbstständige zahnärztliche Leistung, die nicht in der amtlichen Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) beschrieben ist. Während die GOZ im Jahr 1987 von der Bundesregierung erarbeitet wurde und zum 01.01.1988 in Kraft trat, erhielten die ersten Dentinadhäsiv-Systeme erst 1991 die Zulassung vom Bundesinstitut für Medikamente und Arzneimittel.

Auch die gemeinsame wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Hochschullehrer für Zahn​heilkunde (Sprecher: Prof. Dr. Dr. H. J. Staehle) und der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (Vorsitzender: Prof. Dr. R. Hickel) vom März 1998 belegt, dass es sich bei dentinadhäsiv befestigten Kompositrestaurationen um eine neu entwickelte, selbständige zahnärztliche Leistung handelt.

Auch wenn diese Leistung nicht in den Leistungsbeschreibungen der GOZ vom 01.01.1988 enthalten ist, so muss der Zahnarzt dennoch die Möglichkeit haben, seinen Patienten diese besonders aufwendige Therapieform in Rechnung zu stellen.

Da dem Verordnungsgeber schon bei der Erarbeitung der GOZ im Jahr 1987 klar war, dass die moderne Zahnheilkunde sich schneller entwickeln würde als die GOZ jeweils überarbeitet werden könnte, hat er in § 6 Abs. 2 der GOZ bestimmt:

„Selbständige zahnärztliche Leistungen, die erst nach In-Kraft-Treten dieser Gebührenordnung auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt werden, können entsprechend einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses für zahnärztliche Leistungen berechnet werden.“

Für die Berechnung einer dentinadhäsiv befestigten Kompositrestauration muss der Zahnarzt also „hilfsweise“ auf eine in der amtlichen Gebührenordnung beschriebene ähnlich schwierige, ähnlich zeitauf​wendige und ähnlich kostenintensive Leistung zurückgreifen.

Welche Leistung der Zahnarzt unter Berücksichtigung dieser Vorgaben als gleichwertig erachtet, bleibt grundsätzlich in sein Ermessen gestellt. Sehr häufig werden die GOZ-Positionen 214 – 217 als analoge Leistungen herangezogen.

Das Landesamt für Besoldung Baden-Württemberg und zahlreiche leistungsstarke private Versicherungsgesellschaften haben den hohen therapeutischen Nutzen der dentinadhäsiv befestigten Kompositrestaurationen erkannt und leisten deshalb die üblichen Erstattungszahlungen.

Leider gibt es auch einige wenige Versicherungsunternehmen, die ihren Versicherten Erstattungs​leistungen für diese Therapieform verweigern. Diese privaten Krankenversicherungsunternehmen wollen ihren Versicherten also lediglich eine medizinische Versorgung auf dem Niveau des Jahres 1987 zuteil werden lassen.

Diese Versicherungsunternehmen bedienen sich dabei zweier unterschiedlicher Aussagen:

Aussage a):

„Dentinadhäsiv befestigte Kompositrestaurationen seien keine neu entwickelte zahnärztliche Leistung.“

Diese Behauptung wird eindeutig durch die obengenannte wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Hochschullehrer für Zahnerhaltung und der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung widerlegt.

Aussage b)

„Der Versicherungsvertrag würde keine Erstattung für neu entwickelte zahnärztliche Leistungen vorsehen.“

In diesem Fall sollten die Versicherten ihren Versicherungsvertrag und die allgemeinen Versicherungsbedingungen von einem Rechtsanwalt prüfen lassen.

Mehrere Gerichtsurteile haben die Rechtmäßigkeit der Berechnung von dentinadhäsiv befestigten Kompositrestaurationen gem. § 6 Abs. 2 GOZ bestätigt (AG Fürth, Az.: 330 C 473/98 vom 17.02.1999, AG Bremen, Az.: 16 C 0096/99 vom 11.02.2000, VG Minden, Az.: 4 K 124/99 vom 16.02.2000, VG Frankfurt a. M., Az.: 9 E 3152/03 (V) vom 05.02.2004, OVG Lüneburg, Az.: 2 LA 282/03 vom 22.06.2004, LG Frankfurt, Az.: 2-16 S 173/99 vom 24.11.2004, OLG München, Az.: 25 U 5029/02 vom 07.12.2004, LG Bonn, Az.: 5 S 216/04 vom 04.05.2005).
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

sollten Sie trotz aller zahnmedizinisch-fachlichen Begründungen und juristischen Bemühungen (Klage auf Erstattung) Ansprüche gegen Ihre private Krankenversicherung (Erstattungsstelle) nicht durchsetzen können, so verbleibt Ihnen nur die Möglichkeit, um in den Genuss derartiger neuer zahnärztlicher Leistungen zu kommen, die Bezahlung aus eigenen finanziellen Mitteln. 
Anderenfalls müsste sich Ihr Zahnarzt bei Ihrer Behandlung auf die im Jahr 1987 bekannten Techniken beschränken. Der Honoraranspruch des Zahnarztes basiert allein auf der tatsächlich durchgeführten Behandlung. Der Honoraranspruch des Zahnarztes für eine erbrachte Leistung entsteht also unabhängig vom Erstattungsverhalten privater Krankenversicherungsunternehmen oder sonstiger Erstattungsstellen.

Ihr Zahnarzt wird Sie jederzeit gerne ausführlich beraten.
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